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An,den 

II -1qJJ/ ({er BeillIgen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gcsctz& . .:bul1!>lK'l'lodc 

I 

1980 -07- ~ 0 
Herrn Präsidenten des Nationalrates :zu 60S- I~ 

*~ e n 

zur Zahl 60S/J-NR/1980 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum National

rat Dr.Ne~sser und Genossen vom 10.601980 (60S/J), betref

fend Aufklärung der Vorfälle im "Verein zur Förderung des 

Institutes für Krebsforschung", beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 und 2: 

Bei Prüfung des der Staatsanwaltschaft Wien vorgelegten 

Berichtes über die von der Bundespolizeidirektion Wien, Wirt

schaftspolizei, durchgeführten Erhebungen hat sich gezeigt, 

daß der seinerzeit für die Veranlassung gerichtlicher Vor

erhebungen ausschlaggebende Verdacht gerichtlich strafbarer 

Handlungen zwar in einigen Fällen entkräftet werden konnte, 

daß aber vor einer endgültigen Beurteilung der inkriminier

ten Vorfälle noch umfangreiche weitere Erhebungen notwendig 

sind. Die Staatsanwaltschaft Wien hat daher am 27.3.1980 

beim Untersuchungsrichter des Landesgerichts für Strafsachen 

Wien die entsprechenden Ergänzungen, so u.a. die Vernehmung 

der Empfänger von Aufwandsentschädigungen, die Beischaffung 

von Belegen zur Klärung der Frage, ob die Ausgaben im Zusam

menhang mit der Tätigkeit des Institutes für Krebsforschung 

der Universität gestanden sind, und schließlich die Einho

lung eines Buchsachverständigengutachtens, beantragt. Eine 

Erledigung dieser Beweisanträge ist noch nicht erfolgt. 
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E:n3t. n:::tch Durchführung der ergänzenden Beweisaufnah.J.üen 

,;.v:.rd beuri:eil t werden können, ob genügende Gründe vorliegen, 

d.it:'! Einle:i:tung des Strafverfahrens gegen bestimmte Personen 

Zu 4: 

Die gegen die in der Anfrage genannten Personen beste

henden Verdachtsmomente werden in einem Verfahren geprüft. 

Zu 5: 

Eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der verwendung des Er

löses aus der Verlassenschaft nach Emilie Holaubek wird erst 

nach Vorliegen der Ergebnisse der ergänzenden Erhebungen mög-

lieh sein. 

z~ 6: 

Laut Hitteilung des Ausschusses der Rechtsanwaltska.mmer 

für. Wien, Niederösterreich und Burgenland ist ~vegen Vorkomm

nisse im ZusaITUüenhang mit dem "Verein zur Förderung des In

stituts für Krebsforschung" beim Disziplinarrat der Rechts

a.nttml tskarnmer f.ür v.lien., Niederösterreich und Burgen;Land e:;,.n 

Disziplinarverfahren gegen den in der Anfrage genannten Rechts-' 

anl-nÜt.: anhängig. 

Zu 7: 

Das Disziplinarverfahren befindet sich im Stadium der 

~J:n.i.:~,::r.:·S1...1C~11Ullg a 

N2.ch tvli. tteilung des Disziplinarrates ist mit ein.e:;:- län

';(:',:CE')11 D2uer d~;:!s Disziplinarverfahrens zu rechnen, da. in de!:" 

Sa.ch.:; ::;,2'.hlreiche Gerichtsverfahren anhängig \:i.nd d:!.0 Gerichts..,. 

akte~ d~rzeit nicht greifbar sind. 

29~ Juli 1980 
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